
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der Firma Industrie-Kartonagen Maier GmbH, Heerstraße 14, 89547
Gerstetten-Dettingen

§ 1 Allgemeines - Geltungsbereich
Für alle Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich diese Bedingungen. Entgegenstehende oder von unseren
Verkaufsbedingungen  abweichende  Bedingungen  des  Auftraggebers  erkennen  wir  nur  an,  wenn  wir  ausdrücklich
schriftlich der Geltung zustimmen. Unsere Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder
von  unseren  Bedingungen  abweichender  Bedingungen  des  Auftraggebers  die  Lieferung  an  den  Auftraggeber
vorbehaltlos ausführen.
Diese  Verkaufsbedingungen  gelten  ausschließlich  gegenüber  Unternehmern,  juristischen  Personen  des  öffentlichen
Rechts oder öffentlich rechtlichen Sondervermögen gem.§ 310 Abs.1 BGB.
§ 2 Angebot - Angebotsunterlagen
(1) Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb
von 2 Wochen annehmen.
(2)  Konturen,  Fertigungsmuster,  Korrekturabzüge,  Andrucke,  Kalkulationen und sonstigen Unterlagen usw.  sind vom
Auftraggeber zu prüfen und dem Auftragsnehmer als verarbeitungsreif erklärt zurückzugeben. Der Auftragnehmer haftet
nicht  für  vom  Auftraggeber  übersehene  Fehler.
Geringfügige Abweichungen bleiben vorbehalten. Dasselbe gilt für den Vergleich zwischen etwaigen Andruck und den
Auflagendruck.
§ 3 Ausführung/Verwendungsfähigkeit 
(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, Dateien, Fertigungsmuster, Korrekturabzüge, Andrucke sorgfältig zu prüfen. Es obligt
dem  Kunden  die  Verwendungsfähigkeit  des  angebotenen  Produktes  für  seine  vorgesehenen  Zwecke  sorgfältig  zu
ermitteln.  Dafür  kann  er  vorab  Muster  anfordern.
(2)  Der  Auftragnehmer  ist  berechtigt,  produktionsbedingte  Über-  oder  Unterlieferung  bis  zu  10  %  vorzunehmen.
Berechnet  wird  die tatsächlich gelieferte Menge. Teillieferungen sind zulässig,  es sei  denn, der Auftraggeber würde
unangemessen benachteiligt.
§ 4 Preise
(1) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen. Sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der
Rechnungstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
(2) Die in unserem Angebot genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt, dass die der Angebotsabgabe zu Grunde
gelegten Auftragsdaten unverändert bleiben. 
(3)  Skizzen,  Entwürfe,  Probesatz,  Probedrucke,  Korrekturabzüge,  Änderung  angelieferter/übertragener  Daten  und
ähnliche Vorarbeiten, die vom Auftraggeber veranlasst sind, werden zusätzlich berechnet. 
§ 5 Zahlungsbedingungen
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis ohne Abzug sofort nach Erhalt der
Rechnung zur Zahlung fällig.
(2) Eine etwaige Skontovereinbarung bezieht sich nicht auf reine Lohnarbeiten, Fracht, Porto, Versicherung oder sonstige
Versandkosten.
(3)  Aufrechnungsrechte  stehen  dem  Auftraggeber  nur  zu,  wenn  seine  Gegenansprüche  rechtskräftig  festgestellt,
unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt,
als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
(4)  Wird  nach  Vertragsabschluss  erkennbar,  dass  die  Erfüllung  des  Zahlungsanspruchs  durch  die  mangelnde
Leistungsfähigkeit des Auftraggebers gefährdet wird, so können wir Vorauszahlung verlangen, noch nicht ausgelieferte
Ware zurückhalten sowie die Weiterarbeit einstellen.
(5)  Kommt  der  Auftraggeber  in  Zahlungsverzug,  werden  alle  unsere  Forderungen zur  Zahlung  fällig.  Während des
Verzuges sind wir berechtigt, die Fortführung der Aufträge von einer Abschlagszahlung im Wert unserer geleisteten Arbeit
abhängig zu machen oder Sicherheit in Höhe des Gesamtauftragswertes zu fordern.
§ 6 Lieferfristen
(1) Liefertermine/ -fristen sind nur gültig, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt werden.
(2)  Eine  vereinbarte  Lieferfrist  ist  nur  einzuhalten,  wenn  der  Auftraggeber  seine  Verpflichtungen,  wie  z.B.  sofortige
Vorlage der verwendbaren Druckunterlagen, Freigabe der Muster usw., rechtzeitig erfüllt. Vereinbarte Lieferfristen stehen
unter  der  Bedingung,  dass  sich  die  Parteien  über  alle  wesentlichen  Punkte  geeinigt  haben,  keine  nachträglichen
Änderungen erfolgen und die notwendigen Unterlagen/Dateien sofort vorgelegt werden.
(3) Bei Leistungsverzögerung kann der Auftraggeber die Rechte aus § 323 BGB nur ausüben, wenn die Verzögerung von
uns zu vertreten ist. Eine Änderung der Beweislast ist mit dieser Regelung nicht verbunden.
(4) Betriebsstörungen – sowohl in unserem Betrieb als auch in dem eines Zulieferers – wie z.B. Streik, Aussperrung
sowie alle sonstigen Fälle höherer Gewalt, berechtigen erst dann zur Kündigung des Vertrags, wenn dem Auftraggeber
ein weiteres Abwarten nicht mehr zugemutet werden kann, andernfalls verlängert sich die vereinbarte Lieferfrist um die
Dauer  der  Verzögerung.  Eine  Kündigung  ist  jedoch  frühestens  vier  Wochen nach  Eintritt  der  oben  beschriebenen
Betriebsstörung möglich. Unsere Haftung ist in diesen Fällen ausgeschlossen.
(5)  Wir  haften  nach  den  gesetzlichen  Bestimmungen,  sofern  der  Lieferverzug  auf  einer  von  uns  zu  vertretenden
vorsätzlichen  oder  grob  fahrlässigen  Vertragsverletzung  beruht;  ein  Verschulden  unserer  Vertreter  oder
Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen
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Vertragsverletzung  beruht,  ist  unsere  Schadensersatzhaftung  auf  den  vorhersehbaren,  typischerweise  eintretenden
Schaden begrenzt.
(6)  Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen,  soweit  der von uns zu vertretende Lieferverzug auf  der
schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
(7) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Auftraggebers bleiben vorbehalten.
§ 7 Mängelhaftung
(1)  Mängelansprüche  des  Auftraggebers  setzen  voraus,  dass  dieser  seinen  nach  §  377  HGB  geschuldeten
Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Die Prüfung hat sich auch auf eventuelle
Beschaffenheitsvereinbarungen und den vertraglich vorgesehenen Verwendungszweck zu erstrecken. Der Auftraggeber
hat die Vertragsgemäßheit der Ware sowie der zur Korrektur übersandten Vor- und Zwischenerzeugnisse in jedem Fall
unverzüglich  zu  prüfen.  Die  Gefahr  etwaiger  Fehler  geht  mit  der  Druckreiferklärung/Fertigungsreiferklärung  auf  den
Auftraggeber  über,  soweit  es  sich  nicht  um  Fehler  handelt,  die  erst  in  dem  sich  an  die
Druckreiferklärung/Fertigungsreiferklärung  anschließenden  Fertigungsvorgang  entstanden  sind  oder  erkannt  werden
konnten. Das gleiche gilt für alle sonstigen Freigabeerklärungen des Auftraggebers.
(2) Offensichtliche Mängel sind innerhalb einer Frist  von einer  Woche ab Empfang der Ware schriftlich anzuzeigen,
versteckte  Mängel  innerhalb  einer  Frist  von  einer  Woche ab  Entdeckung;  andernfalls  ist  die  Geltendmachung  des
Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen.
(3)  Soweit  ein  Mangel  vorliegt  sind  wir  zunächst  nach  unserer  Wahl  zur  Nachbesserung  und/oder  Ersatzlieferung
verpflichtet und berechtigt. Kommen wir dieser Verpflichtung nicht innerhalb einer angemessenen Frist nach oder schlägt
die Nachbesserung trotz wiederholten Versuchs fehl, so ist der Auftraggeber berechtigt, nach seiner Wahl Rücktritt oder
Minderung zu verlangen.
(4) Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung, es sei denn,
dass die Teillieferung für den Auftraggeber ohne Interesse ist.
(5) Bei farbigen Reproduktionen in allen Herstellungsverfahren können geringfügige Abweichungen nicht beanstandet
werden. Das Gleiche gilt für den Vergleich mit sonstigen Vorlagen und dem Endprodukt. 
(6) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Auftraggeber Schadensersatzansprüche geltend macht,
die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen  beruhen.  Soweit  uns  keine  vorsätzliche  Vertragsverletzung  angelastet  wird,  ist  die
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
(7) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; in
diesem Fall ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
(8) Soweit dem Auftraggeber ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist unsere Haftung auf
Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.
(9) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt
auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
§ 8 Gesamthaftung
(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 7 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des
geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden
bei  Vertragsabschluss,  wegen  sonstiger  Pflichtverletzungen  oder  wegen  deliktischer  Ansprüche  auf  Ersatz  von
Sachschäden gemäß § 823 BGB.
(2) Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Auftraggeber anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens,
statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.
(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick
auf  die  persönliche  Schadensersatzhaftung  unserer  Angestellten,  Arbeitnehmer,  Mitarbeiter,  Vertreter  und
Erfüllungsgehilfen.
(4) Wird die Ware auf Wunsch des Auftraggebers an diesen versandt, so geht mit der Absendung an den Auftraggeber,
spätestens mit Verlassen des Werks/Lagers die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung
der Ware auf den Auftraggeber über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die
Frachtkosten trägt.
§ 9 Verjährung
Die  Verjährungsfrist  für  Mängelansprüche  beträgt  12  Monate,  gerechnet  ab  Gefahrenübergang.  Für
Schadensersatzansprüche gelten die gesetzlichen Fristen.
§ 10 Eigentumsvorbehalt
(1) Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung,
einschließlich  Nebenforderungen,  Schadensersatzansprüchen  und  Einlösungen  von  Schecks  und  Wechseln,  im
Eigentum des Auftragnehmers.
(2)  Der  Eigentumsvorbehalt  bleibt  auch  dann  bestehen,  wenn  einzelne  Forderungen  des  Auftragnehmers  in  einer
laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt wird.
(3) Wird Vorbehaltsware vom Auftraggeber zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für
den Auftragnehmer, ohne dass diese hieraus verpflichtet wird. Die neue Sache wird Eigentum des Auftragnehmers. Bei
Verarbeitung, Vermischung oder Vermengung mit nicht dem Auftragnehmer gehörender Ware erwirbt der Auftragnehmer
Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis der Fakturenwerte seiner Vorbehaltsware zum Gesamtwert.
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(4) Der Auftraggeber ist zur Weiterveräußerung, zur Weiterverarbeitung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur unter
Berücksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen und nur mit der Maßgabe berechtigt, dass die Forderungen gemäß
Ziffer 6 auf den Auftragnehmer auch tatsächlich übergehen.
(5)  Die  Befugnisse  des  Auftraggebers,  im  ordnungsgemäßen  Geschäftsverkehr  Vorbehaltsware  zu  veräußern,  zu
verarbeiten  oder  einzubauen,  enden  mit  dem  Widerruf  durch  den  Auftragnehmer  infolge  einer  nachhaltigen
Verschlechterung der Vermögenslage des Auftraggebers, spätestens jedoch mit seiner Zahlungseinstellung oder mit der
Beantragung bzw. Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen.
(6) 
a) Der Auftraggeber tritt hiermit die Forderungen mit allen Nebenrechten aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware -
einschließlich etwaiger Saldoforderungen - an den Auftragnehmer ab.
b) Wurde die Ware verarbeitet, vermischt oder vermengt und hat der Auftragnehmer hieran in Höhe seiner Fakturenwerte
Miteigentum erlangt, steht ihm die Kaufpreisforderung anteilig zum Wert seiner Rechte an der Ware zu.
Wird vorbehaltsweise vom Auftraggeber ein Grundstück/Gebäude eingebaut, so tritt  der Auftraggeber schon jetzt die
daraus entstandene Forderung auf  Vergütung oder aus dem Weiterverkauf  des Grundstücks/Gebäudes in Höhe der
Fakturenwerte  der  Vorbehaltsware  mit  allen  Nebenrechten  einschließlich  eines  solchen  auf  Einräumung  einer
Sicherungshypothek mit Rang vor dem Rest ab.
c)  Hat  der  Auftraggeber  die  Forderung  im  Rahmen  des  echten  Factorings  verkauft,  wird  die  Forderung  des
Auftragnehmers sofort fällig und der Auftraggeber tritt die an ihre Stelle tretende Forderung gegen den Factor an den
Auftragnehmer ab und leistet seinen Verkaufserlös unverzüglich an den Auftragnehmer weiter.
Der Auftragnehmer nimmt diese Abtretung an.
(7)  Der  Auftraggeber  ist  ermächtigt,  solange  er  seinen  Zahlungsverpflichtungen  nachkommt,  die  abgetretenen
Forderungen einzuziehen. Die Einziehungsermächtigung erlischt bei Wideruf, spätestens aber bei Zahlungsverzug des
Auftraggebers oder bei wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Auftraggebers. In diesem Fall wird
der Auftragnehmer hiermit vom Auftraggeber bevollmächtigt, die Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten und die
Forderungen selbst einzuziehen.
Der  Auftraggeber  ist  verpflichtet,  den  Auftragnehmer  auf  Verlangen eine  genaue Aufstellung der  dem Auftraggeber
zustehenden Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer, Höhe der einzelnen Forderungen, Rechnungsdatum
usw. auszuhändigen und dem Auftragnehmer alle für die Geltendmachung der abgetretenen Forderungen notwendigen
Auskünfte zu erteilen und die Überprüfung dieser Auskünfte zu gestatten.
(8) Übersteigt der Wert der für den Auftragnehmer bestehenden Sicherheiten dessen sämtliche Forderungen um mehr als
20  %,  so  ist  der  Auftragnehmer  auf  Verlangen  des  Auftraggebers  oder  eines  durch  die  Übersicherung  des
Auftragnehmers beeinträchtigten Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach seiner Wahl verpflichtet.
(9) Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen Forderungen sind unzulässig.
Von Pfändungen ist der Auftragnehmer unter Angabe des Pfandgläubigers sofort zu benachrichtigen. 
(10) Nimmt der Auftragnehmer aufgrund des Eigentumsvorbehaltes den Lieferungsgegenstad zurück, so liegt nur dann
ein Rücktritt vom Vertrag vor, wenn der Auftragnehmer dies ausdrücklich erklärt. Der Auftragnehmer kann sich aus der
zurückgenommenen Vorbehaltsware durch freihändigen Verkauf befriedigen.
(11) Der Auftraggeber verwahrt die Vorbehaltsware für den Auftragnehmer unentgeltlich. Er hat sie gegen die üblichen
Gefahren wie z. B. Feuer, Diebstahl und Wasser  im gebräuchlichen Umfang zu versichern. Der Auftraggeber tritt hiermit
seine Entschädigungsansprüche, die ihm aus Schäden der oben genannten Art gegen Versicherungsgesellschaften oder
sonstige  Ersatzverpflichtete  zustehen,  an  den  Auftragnehmer  in  Höhe  des  Fakturenwertes  der  Ware  ab.  Der
Auftragnehmer nimmt die Abtretung an.
(12) Sämtliche Forderungen sowie die Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt an allen in diesen Bedingungen festgelegten
Sonderformen bleiben bis zur vollständigen Freistelllung aus Eventualverbindlichkeiten (z. B. Wechselhaftung), die der
Auftragnehmer im Interesse des Auftraggebers eingegangen ist, bestehen.
§ 11 Gewerbliche Schutzrechte/Urheberrecht
(1)  Der  Auftraggeber  haftet  allein,  wenn  durch  die  Ausführung  seines  Auftrags  Rechte  Dritter,  insbesondere
Urheberrechte verletzt werden.
(2) Der Auftraggeber hat uns von allen Ansprüchen Dritter wegen einer solchen Rechtsverletzung freizustellen.
(3)  Unsere  Konturen,  Fertigungsmuster,  Korrekturabzüge,  Andrucke  Kalkulationen  und  sonstigen  Unterlagen  sind
urheberrechtlich geschützt und gehören uns. Der Auftraggeber bedarf vor der Weitergabe an Dritte unsere ausdrückliche
schriftliche Zustimmung. Dies gilt  insbesondere, wenn kein Auftrag erteilt  wird, zur Einholung weiterer Angebote. Die
Zustimmung ist zu erteilen, wenn dies zur Ausführung des Auftrages unverzichtbar und angemessen ist.
Soweit  wir  das Angebot  des Auftraggebers nicht  innerhalb  der  Frist  von § 2  annehmen, sind diese Unterlagen uns
unverzüglich zurückzusenden.
§ 12 Vertragsänderung und Salvatorische Klausel
Sollte eine oder mehrere dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden oder Lücken enthalten, so bleiben die übrigen
Bestimmungen gleichwohl uneingeschränkt in Kraft. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame zu ersetzen,
die den mit ihr verfolgten wirtschaftlichen Zweck so weit als möglich verwirklicht. 
§ 13 Gerichtsstand – Erfüllungsort
(1) Sofern der Auftraggeber Kaufmann ist, ist Gerichtsstand das Amtsgericht respektive Landgericht Ulm.
(2) Es gilt nur das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

Stand Version 4, ab 04/2015
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